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Einladung zum Grilltest 
MAUREN/SCHAANWALD - Vor der 
Sommerpause führt die FBP-Ortsgruppe 
Mauren-Schaanwald einen gemütlichen 
Hock durch, an der alle Interessierten und 
Freunde mit Kind und Kegel eingeladen sind: 
• am Sonntag, 3. Juli 2005 
• ab 16.00 Uhr 
• beim Spielplatz in Schaanwald. 

Für Würste, Schnitzel, Pommes frites, Ge
tränke, Kaifee und Kuchen ist bestens ge
sorgt. Was will man mehr? Auf dein Kom
men freuen wir uns. 

FBP-Ortsgruppe Mauren-Schaanwald 
Gebi Malin, Obmann 

UfOts«Wa* dasHtrz begehrt» 
Regie: Nancy Meyers; Darsteller: Jack Ni
cholson, DianeKcaton, Keanu Relvd^" *1  c -
Genre: Komödie. 

Junge Frauen, das ist die Leidenschaft des 
63-jährigen Playboys Harry Sanborn. Mit der 
bildhübschen Marin verspricht er sich in ei
nem verwaisten Strandhaus ein sexy Aben
teuer. Die ungleichen Turteltäubchen werden 
aber von ihrer Mutter und deren Schwester 
Zoe Ubenascht. Als auch noch eine viagra-
bedingte Herzattacke den ewigen Casanova 
niederstreckt, gerät alles aus den Fugen. 

21.45 Uhr 
Rheinpark-Stadion Vaduz 
15 Franken 
Ticket Corner Landesbank 
ab 20.30 Uhr 
www.filmfest.li 

Filmbeginn 
Ort 
Eintritt 
Vorverkauf 
Abendkasse 
Internet 
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Film Fest Vaduz 

Initiative mit vielen Fragen 
Die Landtagsabgeordneten zur Verfassungsinitiative «Für das Leben» 

VADUZ - «Mfl0 Stobra Sie dar 
Verfassungsinltlattve «Für das 
Üben» gegenüber?»: Diese Fra-

Si hat das Volksblatt In einer 
alMImfrage allen 25 Abgeord

neten gestellt Zwölf Abgeord
nete haben sich verdankans-
werterweise dazu geiussert. 
Als Beitrag zum Melnungsbll-
dungsprozess in dieser schwer 
abzuschätzenden Frage veröf
fentlichen wir nachstehend 
die verschiedenen Aussagen. 
Grundtenor: Mehrheitlich wird 
der Initiative kritisch begegnet 

»mrtlafWw—It 

Alois Bock (FDP) 

Bezüglich der 
Verfassungsiniti
ative konnte ich 
noch keine ab
schliessende Be
urteilung vor
nehmen. Zu vie
le Fragen sind 
derzeit noch offen. Grundsätzlich 
dürfte das «Recht auf Leben» unbe
stritten sein. Durch die vorgeschla
gene Abänderung soll Art. 14 der 
Landesverfassung mit dem Schutz 
des menschlichen Lebens und dem 
Schutz der Menschenwürde ergänzt 
werden. In diesem Teil der Verfas
sung werden jedoch die Aufgaben 
des Staates auf programmatische 
Art definiert, jedoch ohne konkrete 
Festlegung von einzelnen Rechten 
oder Pflichten - und dies lässt be
züglich der Umsetzung für die Be
hörden viele Fragen offen. Sodann 
ist zu betonen, dass es sich bei der 
ganzen Thematik um «Grenzfra
gen» des menschlichen Daseins 
handelt. Für mich ist zum Teil noch 
nicht klar, wie die Initianten die 
«Lösung» von Problemen in die
sem Zusammenhang sehen, zumal 
die Initiative doch in die vielfältig
sten Bereiche des menschlichen 
Daseins eingreift. 

Josy Dledermann (FDP) 
Nachdem die

ses sensible The
ma vom Vorstand 
der «Frauen in 
der FBP» unter 
dem Vorsitz von 
Christa Eberle 
eingehend disku
tiert und ihre Dokumentation «Le
bensschutz PLUS, Leben schützen 
- Hilfe bieten» veröffentlicht wur
de, kann ich mich kurz fassen. 

Ich unterstütze den Vorschlag der 
«Frauen in der FBP», dass es bei ei
ner ungewollten Schwangerschaft 
Pflicht des Staates und der Gesell
schaft ist, das Leben von Mutter 
und Kind zu schützen und alles 
Mögliche zu unternehmen, damit 
die Frau, die Eltern zum Kind Ja sa
gen können. Diese Unterstützung 
soll in einer umfassenden Beratung 
geschehen. Die Beratenden müssen 
die Möglichkeit haben, Hilfeleis
tungen zu vermitteln, seien dies so
ziale, juristische oder praktische. 
Schlussendlich ist jedoch jede Frau 
dem eigenen Gewissen verpflichtet. 
Der Modellvorschlag der «FBP 
Frauen» sagt dazu: «Der Gewis
sensentscheid anderer Menschen ist 
zu respektieren. Die Verantwortung 
der letzten Entscheidung kann kein 
Gesetz, kein Arzt und keine Bera
tungsstelle abnehmen.» Schluss
endlich müssen die Betroffenen 
selbst entscheiden, ob sie zum Kind 
Ja sagen können oder nicht. 

Ganz sicher muss der Schwan
gerschaftsabbruch entkriminalisiert 
werden. Mit der Gefängnis-Andro

hung bzw. der Strafverfolgung trei
ben wir Frauen zur Unterbrechung 
der Schwangerschaft ins Ausland, 
wo die Beratung zum Teil eine rein 
formelle Angelegenheit ist. So 
kann es zu Entscheidungen in Pa
nik kommen, die durch eine verant-
wortungsbewusste Beratung ver
mieden werden können, bei der 
man sich die Zeit nehmen kann Lö
sungsvorschläge zu diskutieren und 
in die Wege zu leiten. 

Die angemeldete Volksinitiative 
beinhaltet auch das Anliegen des 
Schutzes des menschlichen Lebens 
bis zum natürlichen Tode. Auch 
hier steht für mich immer der 
Mensch im Zentrum, der bis zum 
letzten Atemzug in Würde leben 
möchte, der das Sterben als Teil des 
Lebens akzeptiert, mitbestimmt, 
dass der Todeseintritt nicht künst
lich hinausgezögert werden soll 
und Ja sagen kann zu Medikamen
ten, die Schmerzen, Atemnot oder 
Angst in der letzten Lebensphase 
lindern. Jeder Mensch soll auch in 
der letzten Lebensphase respektvoll 
und mündig behandelt werden und 
würdig sterben können. 

Arthur Dninhart (VII) 
Grundsätzlich 

steht wohl jeder 
für das Recht auf 
Leben ein. Was 
die Initiative be
trifft, so sind ver
schiedene Fragen 
mit ihr verknüpft, 
die einer breiteren Auseinanderset
zung und Meinungsbildung bedür
fen. Eine Annahme der Initiative hät-

sicherlich Konsequenzen, die im 
Moment noch nicht ganz absehbar 
sind. Ich glaube, dass in der Bevölke
rung eine emotional geführte Diskus
sion über die Zielsetzungen und 
möglichen Folgen der Initiative ent
stehen wird. Auch der Landtag wird 
sich mit ihr befassen und, wenn es 
soweit ist, Stellung beziehen. 

Markus Düchel (FDP) 
Der Schutz des 

Lebens ist eine 
der wichtigsten, 
wenn nicht gar 
die wichtigste 
Aufgabe des 
Staates. Das 
heisst für mich, 
dass es auch wichtig ist, eine solche 
Schutzpflicht in der Verfassung ent
sprechend zu verankern. Der in der 
Initiative formulierte Text, vor al
lem aber verschiedene Interpretatio
nen der Schutzpflicht, deuten in ei
ne Richtung von absolutem Schutz 
und damit ist auch die Tragweite 
der vorliegenden Initiative zum 
heutigen Zeitpunkt nicht abzuschät
zen. Der Schutz kann meiner Mei
nung nach nicht ein absoluter sein, 
denn sonst müsste der Staat alles 
verbieten was Menschenleben ge
fährden oder sogar auslöschen 
könnte. 

Eine Schutzpflicht in der Verfas
sung darf darum meiner Meinung 
nach nicht verhindern oder aus-
schliessen, dass der Gesetzgeber 
auch in Zukunft entscheiden kann, 
welche Mittel für den grösstmög-
lichen Schutz angemessen sind und 
der Schutzpflicht des Staates ge
recht werden. 

Mir ist bis heute noch nicht klar, 
wie dies die Initianten sehen. Die 
Tragweite des Textes der vorliegen
den Initiative ist für mich aufgrund 
weniger und zum Teil unterschied
licher Interpretationen von Seiten 
der Initianten noch nicht abschätz
bar. Informations- und Diskus
sionsbedarf ist noch notwendig und 

deshalb ist auch ein Entscheid für 
oder gegen die Initiative für mich 
noch nicht möglich. 

n Henrik Ceduff (VII) 
Wie viele an

dere befinde ich 
mich noch im 
M e i n u n g s b i l -
d u n g s p r o z e s s .  
Aus diesem 
Grund sehe ich 
mich nicht in der Lage, jetzt eine 
abschliessende Stellungnahme ab
zugeben. 

Doris Frömmelt (FDP) 
Ich kann mir 

eine solch «en
ge» Formulie
rung in der Ver
fassung über
haupt nicht vor
stellen, mir ist al
les viel zu defini
tiv. Wenn wir den Anfang anschauen 
«von der Empfängnis...» wäre mei
nes Erachtens gar keine Abtreibung, 
auch nicht wenn die Mutter mit dem 
Leben gefährdet wäre, möglich. 
Oder man müsste werten, welches 
Leben zu schützen nun wichtiger ist. 
Auch zur Formulierung «bis zum 
natürlichen Tod» stellen sich Fra
gen: Wer definiert den natürlichen 
Tod? Was ist bei Organtransplanta
tionen, beim Himtod? 

Hinsichtlich Entkriminalisierung 
des Schwangerschaftsabbruchs fin
de ich den von den FBP-Frauen 
ausgearbeiteten Vorschlag gut. We
sentlicher Unterschied zu dem Pa
pier der «überparteilichen» Frauen 
iät die «verpflichtende Beratung», 
was ich befürworte. Es ist generell 
gut im Leben, wenn man sich bei 
wichtigen Entscheidungen etwas 
Zeit nimmt und beratende oder nur 
Auskunft gebende Hilfe in An
spruch nimmt. Dann aber ist für 
mich ganz klar: Die letzte Entschei
dung muss bei der Frau liegen, oh
ne Wenn und Aber. Alles, was jetzt 
abläuft, ist eine Doppelmoral und 
alles, was man mit dieser Initiative 
erreichen würde, wäre ebenfalls ei
ne Doppelmoral. 

Franz Heeb (FDP) 
Ich will jetzt 

noch nicht Stel
lung zur Verfas 
sungsini t iat ive 
nehmen, da ich 
die verschiede
nen Argumente 
in meiner Entscheidungsfindung 
berücksichtigen will. Es ist meines 
Erachtens auch nicht gut, wenn 
sich die Abgeordneten zu früh in 
dieser Frage positionieren. 

Johannes Kaiser (FDP) 
Ich möchte 

mich inhaltlich 
mit dieser Initia
tive noch einge
hender ausein
andersetzen. Bei 
der ersten Be
trachtung erachte ich den Wortlaut 
des Initiativtextes als zu absolut for
muliert. Als eine der wichtigsten 
Aussage der Verfassung sehe ich 
den Schutz des menschlichen Le
bens und der menschlichen Würde. 

Ivo Mein (VII) 
Bei einer Ver

fassungsinitiative 
findet in einem 
ersten Schritt die 
Ü b e r p r ü f u n g  
statt, ob damit 
b e s t e h e n d e  
Staatsverträge verletzt würden. Da 

dies nicht der Fall ist, können die 
Initianten mit der Unterschriften
sammlung beginnen. Eine inhaltli
che Auseinandersetzung hat im 
Landtag noch nicht stattgefunden. 
Da diese Initiative verschiedenste 
Themenbereiche tangiert, mUssen 
nun die Auswirkung einer solchen 
Bestimmung analysiert werden. Erst 
wenn die Ergebnisse vorliegen, 
kann eine fundierte inhaltliche Dis
kussion geführt werden. 

Günther Kranz (VII) 
Nach meiner 

Auffassung läuft 
das gesellschaft
liche Leben Ge
fahr, alles ver
handeln zu kön
nen, auch das er
ste Grundrecht, 
das Recht auf Leben. Es handelt 
sich hier um ein natürliches und all
gemeingültiges Grundrecht, das in 
keiner Weise zur Disposition steht. 

Ich bin der Auffassung, dass spä
testens dann das Recht aufhört 
Recht zu sein, wenn es nicht mehr 
fest auf die unantastbare Würde der 
Person gründet, sondern dem 
Willen des Stärkeren unterworfen 
wird. Auf diese Weise ist die De
mokratie ungeachtet ihrer Regeln 
in Gefahr. Der Staat muss das Haus 
sein, in dem alle nach den Prinzi
pien wesentlicher Gleichheit leben 
können. Das Interesse einiger oder 
weniger Gruppen Uber das Leben 
des Schwächsten und Schutzloses
ten verfügen zu können, ist meines 
Erachtens zu unterbinden. 

Wendeiin Lamport (FBP) 
Bei dieser Ver

fassungsinitiative 
handelt es sich 
grundsätzlich um 
ein positives An
liegen, denn nie
mand ist ja gegen 
das Leben. Bei ei
ner genaueren Betrachtung und Aus
einandersetzung mit dem exakten 
Wortlaut ergeben sich allerdings bei
spielsweise die folgenden Fragen: Ist 
die Menschenwürde mit dieser Ver
fassungsbestimmung für unterschied
liche Lebenssituationen gewähiieis-
tet? Ist eine Entkriminalisierung des 
Schwangerschaftsabbruches (z. B. 
Fristenlösung) möglich? ist eine Form 
von Steibehilfe z.B. mittels Patienten-
verftigung möglich? Welchen Ermes
senspielraum hat der Gesetzgeb«' zu
künftig noch, um Gesetze im Bereich 
des Lebens - von der Empfängnis bis 
zum natürlichen Tode - zu gestalten? 

Nachdem diese Fragen für mich 
noch nicht abschliessend beantwor
tet sind, werde ich die Initiative mit 
verschiedenen Personen bespre
chen und die Diskussionsergeb
nisse mit den Argumenten der Initi
anten vergleichen. Der Meinungs-
bildungsprozess wird erst an der 
Landtagssitzung abgeschlossen 
sein, nachdem die Erkenntnisse der 

• Regierung uiid die Meinungen bzw. 
Ansichten d e /  Abgeordneten prä
sentiert wurden, und meine Fragen 
im Sinne der Menschenwürde be
antwortet sind. 

Heinz Vogt (VII) 
In dieser Sache 

sind noch nicht 
alle Fragen be
antwortet bzw. 
noch in Abklä
rung. Der Mei-
nungsbildungs-
prozöss ist noch im Gange. Au i  
diesem Grund kann ich zu diesem 
Thema zum jetzigen Zeitpunkt kei
ne Stellungnahme abgeben. 


